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Finanzierung der Thüringer Kurorte

Kurorte sind nach dem Thüringer Gesetz über die Anerkennung von Kur- und Erholungsorten Gemeinden 
oder Gemeindeteile, in denen natürliche Heilmittel des Bodens oder das Klima oder wissenschaftlich aner-
kannte hydrotherapeutische Heilverfahren nach Kneipp durch zweckentsprechende medizinische und an-
dere Einrichtungen zur Förderung oder Wiederherstellung der Gesundheit angewendet oder genutzt wer-
den und die einen artgemäßen Kurortcharakter aufweisen.

Um die Voraussetzungen für die Anerkennung als Kurort dauerhaft zu erfüllen, sind entsprechende finan-
zielle Aufwendungen, insbesondere für die Schaffung, den Erhalt beziehungsweise den Ausbau der Kur-
ort-Infrastruktur, unerlässlich.

Das Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft hat die Kleine Anfra-
ge 7/265 vom 30. Januar 2020 namens der Landesregierung mit Schreiben vom 16. März 2020 beantwortet:

1. Welche staatlich anerkannten Kurorte gibt es aktuell in Thüringen?

Antwort:
Zur Beantwortung der Frage 1 wird auf Anlage 1 verwiesen.

2. Welche Kurorte erhielten in den Jahren 2018 und 2019 finanzielle Mittel in welcher Höhe aus dem Thü-
ringer Kurortelastenausgleich (bitte Auflistung nach Kommune, Jahr, Höhe der Zahlung)?

Antwort:
Zur Beantwortung der Frage 2 wird auf Anlage 2 verwiesen.

3. Welche Übernachtungszahlen und welche Bettenkapazitäten liegen in den jeweiligen Kommunen als 
Grundlage für die Verteilung der Mittel in den Jahren 2018 und 2019 vor und wie wurden diese erfasst 
und veröffentlicht?

Antwort:
Grundlage für die Verteilung des Sonderlastenausgleichs ist § 22 b Abs. 2 und 3 ThürFAG. Maßgeblich 
für die Verteilung sind danach zu zwei Dritteln die Übernachtungszahlen (einschließlich Camping) sowie 
zu einem Drittel die Zahl der Betten in Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen. 

Die Inhaber beziehungsweise Leiter eines Beherbergungsbetriebes im Sinne des § 3 des Gesetzes zur 
Neuordnung der Statistik über die Beherbergung im Reiseverkehr im Gebiet eines Kurortes nach § 1 
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Abs. 1 ThürKOG sind verpflichtet, zur Berechnung der Zuweisung für Kurorte die Zahl der Übernach-
tungen von Gästen des vorangegangenen Jahres bis zum 31. März an die jeweilige Gemeinde zu mel-
den. Die Gemeinde übermittelt die Übernachtungszahlen an die für den kommunalen Finanzausgleich 
zuständige oberste Landesbehörde. Eine Veröffentlichung dieser Zahlen erfolgt nicht.

Übernachtungszahlen in statistischen Veröffentlichungen werden auf regionaler Ebene seit einiger Zeit 
aufgrund von möglichen Rückschlüssen auf personenbezogene Daten beziehungsweise Daten, die dem 
Geschäftsgeheimnis unterliegen, ausschließlich ohne Einbeziehung der Übernachtungen auf Camping-
plätzen angegeben. Andernfalls kann ein Rückschluss auf Daten, die dem Geschäftsgeheimnis unterlie-
gen, durch Abgleich mit den seitens des TLS veröffentlichen Zahlen ohne Camping nicht ausgeschlos-
sen werden. Daher sollte von einer Veröffentlichung abgesehen werden. Bei der Berechnung werden 
die Zahlen der jeweiligen Vorjahre herangezogen.

Die maßgeblichen Bettenzahlen für die Verteilung des Sonderlastenausgleichs können dem vom TLS 
veröffentlichten Verzeichnis "Krankenhäuser, Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen in Thüringen" 
entnommen werden. Herangezogen werden die Zahlen aus dem Finanzausgleichsjahr des vorvergan-
genen Jahres. Somit sind für die Jahre 2018 und 2019 die folgenden Bettenzahlen zur Berechnung he-
rangezogen worden:

Name der Gemeinde Bettenkapazität 2016 Bettenkapazität 2017
Bad Berka 468 468
Bad Frankenhausen 328 328
Bad Klosterlausnitz 476 476
Bad Langensalza 206 206
Bad Liebenstein 785 795
Bad Lobenstein 228 228
Bad Salzungen 508 508
Bad Sulza 300 300
Bad Tabarz 351 351
Bad Tennstedt 190 184
Friedrichroda 0 0
Heilbad Heiligenstadt 236 236
Heldburg 260 260
Ilmenau 0 0
Masserberg 235 235
Neustadt (Gemeinde Harztor) 0 0
Saalfeld 165 165
Tambach-Dietharz 0 0

4. Inwieweit hat sich der Schlüssel für die Verteilung des Kurortelastenausgleichs bewährt beziehungswei-
se sind Änderungen in Planung und wenn ja, welche?

Antwort:
Änderungen im Hinblick auf die Verteilung des Sonderlastenausgleichs sind derzeit nicht beabsichtigt. 
Die mit dem jeweiligen Prädikat verbundenen finanziellen Aufwendungen und Leistungen sind Mehrbe-
lastungen, die die Kommunen selbst tragen müssen. Durch den Sonderlastenausgleich werden die Thü-
ringer Heilbäder und Kurorte in die Lage versetzt, mehr in ihre kurörtliche Infrastruktur zu investieren. 
Dies hat sich bewährt. So können die Thüringer Heilbäder und Kurorte wettbewerbsfähig bleiben bezie-
hungsweise ihre besonderen qualitativ hochwertigen Angebote erweitern.

5. Welche weiteren Fördermittel des Freistaats Thüringen wurden den einzelnen Thüringer Kurorten in den 
Jahren 2018 und 2019 in welcher Höhe aus Förderprogrammen für Tourismus, Kultur und Infrastruktur 
zur Verfügung gestellt (bitte Auflistung nach Kommune, Jahr, Verwendungszweck, Höhe der finanziel-
len Unterstützung, Bezeichnung des Förderprogramms)?
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Antwort:
Zur Beantwortung der Frage 5 wird auf die Anlagen 3 (Förderung des Thüringer Ministeriums für Wirt-
schaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft), 4 (Förderung der Thüringer Staatskanzlei) und 5 (För-
derung des Thüringer Ministeriums für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft) verwiesen.

6. Wie unterstützt die Landesregierung die Kurorte bei der Beantragung von Fördermitteln?

Antwort:
Die jeweiligen Institutionen (Fördermittelgeber und Bewilligungsbehörde) stehen den Kommunen als An-
sprechpartner hinsichtlich Informationen und Beratung zur Verfügung.

7. lnwieweit leisten die Zuweisungen aus dem Kurortelastenausgleich einen Beitrag für eine positive Ent-
wicklung in den Kurorten und inwieweit kann dies anhand der Gästezahlentwicklung und weiterer Para-
meter nachgewiesen werden?

Antwort: 
Durch die Steigerung der Investitionen und der weiteren Entwicklung von hochwertigen Angeboten der 
Prävention und Gesundheitsförderung in den Thüringer Heilbädern und Kurorten wird sich die Attraktivi-
tät der Orte weiter erhöhen. Ein Anstieg der Gästezahlen im Jahr 2019 konnte in der Mehrzahl der Kur-
orte verzeichnet werden. 

Tiefensee 
Minister

Anlagen*

* Auf den Abdruck der Anlagen wurde verzichtet. Ein Exemplar der Antwort der Landesregierung mit Anlagen erhiel-
ten jeweils vorab der Fragesteller und die Fraktionen. In der Landtagsbibliothek liegt diese Drucksache mit Anlagen 
zur Einsichtnahme bereit. Des Weiteren kann sie unter der oben genannten Drucksachennummer im Abgeordne-
teninformationssystem sowie im Internet unter der Adresse: www.parldok.thueringen.de eingesehen werden.



Staatlich anerkannte Kurorte in Thüringen 
Stand: 01.01.2019

Ort Kreis Prädikat

1 Bad Berka Weimarer Land Ort mit Heilquellenkurbetrieb

2 Bad Colberg Hildburghausen Ort mit Heilquellenkurbetrieb

3

Bad 

Frankenhausen Kyffhäuserkreis Soleheilbad

4

Bad 

Klosterlausnitz Saale-Holzland-Kreis Heilbad

5 Bad Langensalza Unstrut-Hainich Schwefel-Sole-Heilbad

6 Bad Liebenstein Wartburgkreis Heilbad

7 Bad Lobenstein Saale-Orla Moorheilbad

8 Bad Salzungen Wartburgkreis Soleheilbad

9 Bad Sulza Weimarer Land Soleheilbad

10 Bad Tabarz Gotha Kneippheilbad

11 Bad Tennstedt Unstrut-Hainich Ort mit Heilquellenkurbetrieb

12

Friedrichroda 

mit OT 

Finsterbergen Gotha

Heilklimatischer Kurort

(Friedrichroda ist dazu auch 

Luftkurort)

13

Heilbad 

Heiligenstadt Eichsfeld Soleheilbad

14 Masserberg Hildburghausen Heilklimatischer Kurort

15 Neustadt/Harz Nordhausen

Luftkurort +               

Heilklimatischer Kurort

16 Stützerbach Ilmkreis Luftkurort

17 Saalfeld/Saale Saalfeld-Rudolstadt Ort mit Heilstollenkurbetrieb

18 Tambach-Dietharz Gotha Luftkurort
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